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Norm

JN §56 Abs2

ZPO §236 E

ZPO §500 Abs2 IIC

Rechtssatz

Für die Bewertung des Zwischenfeststellungsantrages kommt mindestens jener Betrag in Betracht, der eingeklagt ist,

es sei denn, daß die festzustellenden Grundlagen vom Kläger nur zur Begründung eines Teiles des Anspruches

verwendet werden oder daß die erhobene Einwendung nur gegen einen bestimmten Teil des Klagsanspruches

gerichtet ist. Sind die letzteren Voraussetzungen aber nicht gegeben, dann hat das Berufungsgericht nur dann eine

Bewertung vorzunehmen, wenn der in der Hauptsache geltend gemachte Anspruch den Betrag von S 10000,-- nicht

erreicht. Übersteigt der eingeklagte Betrag aber bereits S 10000,--, dann hat eine Bewertung zu unterbleiben.

Entscheidungstexte

1 Ob 603/54

Entscheidungstext OGH 28.07.1954 1 Ob 603/54

Veröff: EvBl 1954/380 S 569

6 Ob 182/64

Entscheidungstext OGH 04.11.1964 6 Ob 182/64

5 Ob 110/69

Entscheidungstext OGH 04.06.1969 5 Ob 110/69

5 Ob 17/72

Entscheidungstext OGH 21.03.1972 5 Ob 17/72

4 Ob 571/78

Entscheidungstext OGH 19.12.1978 4 Ob 571/78

Auch

3 Ob 594/81

Entscheidungstext OGH 09.09.1981 3 Ob 594/81

nur: Übersteigt der eingeklagte Betrag aber bereits S 10000,--, dann hat eine Bewertung zu unterbleiben. (T1)
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